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1. Ausgangslage und Ziel

Die Große Kreisstadt Germering 
mit ca. 41.000 Einwohnern gehört 
zu einem der wichtigen ökonomi-
schen Standorte im Landkreis Für-
stenfeldbruck. Die Innenstadt wird 
geprägt von einem gut augestatte-
ten und sortierten Einzelhandel mit 
einer großen Angebotsvielfalt und 
Angebotsattraktivität.

Um einen Beitrag zur Attraktivitäts-
steigerung der Germeringer Innen-
stadt zu leisten, wurde im Rahmen 
des Städtebauförderprogramms 
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 
das hier vorliegende Werbe- und 
Gestaltungskonzept für die Germe-
ringer Innenstadt erarbeitet.

Die Erstellung des Konzeptes bzw. 
des vorliegenden Handbuchs er-
folgte in enger Abstimmung mit der 
Stadt Germering, der Regierung 
von Oberbayern, den politischen 
Gremien sowie den privaten Akteu-
rinnen und Akteuren vor allem aus 
den Bereichen Einzelhandel und 
Gastronomie.

Das Gestaltungshandbuch richtet 
sich in erster Linie an die Gewerbe-
treibenden, die im durch das Städ-
tebauförderprogramm festgelegten 
Sanierungsgebiet lokalisiert sind. 
Hierzu gehören vor allem die  Ga-
stronomie, der Einzelhandel, die 
einzelhandelsnahen Dienstleistun-
gen sowie weitere Dienstleister. 
Es soll mit seinen Gestaltungsleit-
linien als Unterstützung für die Ak-
teurinnen und Akteure dienen. Das 
Werbe- und Gestaltungskonzept 

verfolgt dabei auf der einen Seite 
städtebauliche Ziele wie eine Erhö-
hung der Aufenthalts- und Gestal-
tungsqualität, eine Profilschärfung 
als Einzelhandels- und Dienstlei-
stungsstandort und die Gesamtstei-
gerung der attraktiven Außenwir-
kung bzw. Anmutung ohne in eine 
Uniformität zu verfallen. 

Mit dem Gestaltungshandbuch soll 
denn auch eine Standortprofilierung 
und damit Kundenbindung sowie 
eine verlängerte Aufenthalts- bzw. 
Verweildauer gefördert werden. 
Einzelhandel, Gastronomie und 
Dienstleistung sollen auf diese Wei-
se eine erlebnisorientierte Aufwer-
tung und damit eine Unterstützung 
im Wettbewerb erfahren. 
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2. Rahmenbedingungen

Das Werbe- und Gestaltungshand-
buch für die Germeringer Innenstadt 
hat sich zunächst an den vorlie-
genden, übergeordneten gesamt-
städtischen Richtlinien bzw. Rah-
menbedingungen zu orientieren. 
Diesbezüglich sind vor allem das 
Sondernutzungssatzung sowie die 
Werbesatzung der Stadt Germering 
zu nennen. Die Sondernutzungsge-
bührensatzung regelt dabei die an-
fallenden Gebühren für die Nutzung 
des öffentlichen Raums. 

Die Werbesatzung hingegen re-
gelt detailiert die Bauvorschriften 
von Werbeanlagen im öffentlichen 
Raum. Hierunter fallen sämtliche 
Werbeanlagen, Schaufensterwer-
bung, Werbefahnen, Werbeanla-
gen an Tankstellen sowie Werbe-
anlagen im Außenbereich. Diese 
verbindlichen Regelungen sowie 
die Sondernutzungssatzung liegen 
dem Gestaltungshandbuch zugrun-
de.

Die oben angesprochenen Doku-
mente befinden sich im Anhang 
dieses Gestaltungshandbuchs und 
sind je nach Anwendungsfall zu 
beachten. Das Werbe- und Ge-
staltungshandbuch ergänzt diese 
Grundlagen bzw. Dokumente.
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3. Förderung und räumlicher       
    Anwendungsbereich

Die Möglichkeit einer finanziellen 
Förderung über den Verfügungs-
fonds als Instrument der Städte-
bauförderung ist für die Gewebe-
treibenden in der Germeringer In-
nenstadt grundsätzlich vorhanden, 
wenn beispielsweise eine Neuge-
staltung (z.B. der Außengastro-
nomie mit Tischen und Stühlen), 
von Schirmen und Markisen, von 
Beleuchtungs- und Begrünungs-
elementen oder auch mobile Maß-
nahmen zur Barrierefreiheit geplant 
werden. Voraussetzung hierfür ist, 
dass die Möblierungs- und Gestal-
tungselemente den Ansprüchen, 
Zielsetzungen und Ausführungen 
des vorliegenden Handbuchs ent-
sprechen. Hieraus ist jedoch kein 
Rechtsanspruch auf eine Förde-
rung aus dem Verfügungsfonds ab-
zuleiten. 

Die nachfolgende Abbildung stellt, 
grau hinterlegt, den Umgriff des 
Geltungsbereiches dar, in dem eine 
finanzielle Förderung grundsätzlich 
möglich ist. Der räumliche Umgriff, 
das sogenannte Sanierungsgebiet, 
umfasst im Wesentlichen den Kern 
der Germeringer Innenstadt zwi-
schen der Ludwig-Thoma-Straße im 
Norden und der Otto-Wagner-Straße, 
etwa Ecke Friedenstraße im Süden.

Dieser Bereich verfügt über eine 
hohe Einzelhandels- und Dienstlei-
stungsdichte. Die Nutzungsstruktur 
besteht insgesamt aus den Funk-
tionen: Einzelhandel, Dienstleistun-
gen, Gastronomie, öffentliche Ein-
richtungen und Wohnen. Sie ent-

spricht einer gewünschten, attrak-
tiven Nutzungsmischung und kann 
von Kundinnen/Kunden, Besuche-
rinnen/Besuchern und Anwohner-
schaft als städtischer Kern Germe-
rings wahrgenommen werden. Die-
ser benötigt attraktive Rahmenbe-
dingungen und Unterstützung und 
soll mit dem Gestaltungshandbuch 
gestärkt werden. 

Außerhalb dieses Umgriffs sind 
im Einzelfall Ausnahmen möglich, 
sofern sie zur Stärkung des städti-
schen Kerns deutlich beitragen. 

Unabhängig von der Förderung der 
Innenstadt ist es selbstverständlich 
wünschens- und empfehlenswert, 
dass sich auch außerhalb des Um-
griffs Unternehmen und Betriebe an 
den Grundlagen des Gestaltungs-
handbuchs orientieren, auch wenn 
hierfür keine Förderung zur Verfü-
gung steht. 
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Abb. 1: Geltungsbereich  Fördergebiet mit Potenzialorten
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4. Betrachtung von Standortpotenzialen
    in der Germeringer Innenstadt

Die Germeringer Innenstadt ist 
durch eine ausgeprägte Nutzungs-
mischung und -vielfalt gekennzeich-
net. Der Einzelhandel ist dabei be-
sonders stark vertreten. 

Im Germeringer Zentrum gibt es 
eine Vielzahl von Einzelhändle-
rinnen und Einzelhändler, Ca-
fés, Bistros, Restaurants, Im-
bisse, Hotels und Dienstleister.  
Einige dieser Betriebe verfügen be-
reits über Außengastronomie oder 
eine Warenpräsentation vor dem 
Ladenlokal. Abb. 2 zeigt Orte bzw. 
Räume mit besonderem Aufwer-
tungspotenzial auf. 

Die attraktive Außengestaltung der 
jeweiligen Betriebe spielt eine wich-
tige Rolle für die Aufenthaltsqualität 
und Verweildauer im Germeringer 
Zentrum. Die verschiedenen Ge-
staltungselemente, welche später 
noch genauer dargestellt werden, 
sind wichtige Elemente, um das 
Stadtbild nachhaltig zu verbessern. 
Deshalb werden im Rahmen die-
ses Handbuchs Leitlinien formuliert, 
welche die Attraktivität des Stand-
orts gezielt verbessern sollen. 

Die in den Abb. 1 und 2 dargestellten 
Potenzialorte haben aus Sicht der 
Stadt Germering und des Stadtmar-
ketings einen besonders hohen und 
markanten Stellenwert für die Attrak-
tivität der Innenstadt. Daher sollten 
diese Bereiche aufgewertet und die 
jeweiligen Eigentümer*innen und 
Eigentümer sowie Pächter*innen 
und Mieter*innen gezielt ange-

sprochen werden. Besonders her-
auszuheben sind dabei: der Bahn-
hofsplatz mit seinen sehr hohen 
Passantenfrequenzen, der Stadt-
hallenvorplatz/Harfe als Ort von 
Veranstaltungen und Kultur, sowie 
die Bereiche der Unteren Bahnhof-
straße und Otto-Wagner-Straße als 
Zentrum des Einzelhandels. Der so-
genannte Kleine Stachus mit dem 
neu gebauten und bereits sehr gut 
angenommenen Brunnen bietet als 
attraktiver öffentlicher Raum nach 
der erfolgten Umgestaltung weite-
res Entwicklungspotenzial hinsicht-
lich der Aufenthaltsqualität. Dieser 
Bereich sollte für eine attraktive 
Gestaltung der ansässigen Betrie-
be  insgesamt sowie möglicher neu-
er Nutzungen aufgewertet werden, 
um den Besucher*innen einen Ort 
zum Verweilen zu bieten.
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Abb. 2: Orte / Räume mit besonderem Aufwertungspotenzial
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5. Gestaltungs- und Möblierungselemente

Nachfolgend werden die verschie-
denen Gestaltungs- und Möblie-
rungselemente des Werbe- und 
Gestaltungskonzeptes vorgestellt. 
Dabei werden Leitziele für Germe-
ring bezüglich der verschiedenen 
Möblierungselemente definiert.  
 
Bestimmt werden qualitative und 
gestalterische Orientierungsleitlini-
en und darauf aufbauend Gestal-
tungskriterien bezüglich Formen, 
Materialien und Farben der Möblie-
rungselemente.

Die privaten Möblierungen im öf-
fentlichen Raum dürfen die vorhan-
dene städtebauliche Struktur nicht 
stören oder so dominieren, dass sie  
nicht mehr erkennbar sind. Die Ge-
staltungselemente sollen den Raum 
aufwerten und attraktiv gestalten, 
aber nicht vollständig entfremden.  

Zu den zentralen Elementen der 
Gestaltung und Möblierung gehö-
ren:

• Tische und Stühle (z. B. Außen-
gastronomie)

• Sonnenschirme und Markisen

• Begrünung

• Warenpräsentation 

• Werbung und Schaufenster 
(Außengestaltung)

• Außenbeleuchtung

• Umgang mit Leerständen
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Ausschnitt Informationsflyer für das Gestaltungskonzept
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Tische und Stühle 
(z. B. Außengastronomie)

Leitziele für Germering
Die Nutzung von Tischen und Stüh-
len im Außenbereich betrifft vor al-
lem das Angebot der Außengastro-
nomie bzw. die Freischankflächen. 
Darüber hinaus können Tische und 
Stühle jedoch auch attraktive Ver-
weilzonen für den Einzelhandel 
bieten. Insgesamt prägen sie mit 
Sonnenschirmen und Markisen in 
den meisten Fällen erheblich das 
Stadtbild und sorgen für Flair und 
eine ästhetische Anmutung.  Eine 
qualitätsvolle Gestaltung der Au-
ßengastronomie trägt zu einer be-
deutenden Attraktivitätssteigerung 
und Aufwertung der Germeringer 
Innenstadt bei. 

Qualitative Orientierungs-
leitlinien für Germering

• gestalterische Anpassung an 
den räumlichen, architekto-
nischen und städtebaulichen 
Kontext.

• für jeden Betrieb ist auf eine 
nach Form, Material und Farbe 
abgestimmte und einheitliche 
Möblierung zu achten.

• 

• benachbarte Betriebe bzw. 
Schankflächen sollten, wenn 
möglich, eine einheitliche Ge-
staltung  bzw. Formensprache 
umsetzen.

• Möblierungselemente sollen 
wenn möglich bzw. notwendig 
„dezent“ im öffentlichen Raum 
gelagert werden und außerhalb 
der Saison nicht im Stadtbild 
sichtbar sein.

• dominierende Tische und 
Sitzgelegenheiten mit großer 
Volumenentwicklung sollen 
vermieden werden, um den öf-
fentlichen Raum nicht zu ent-
fremden.

Gestaltungskriterien für 
Germering

Formen für Tische und Stühle: 

• Füße sollten vorhanden sein 
und die Möblierung sollte sich 
sichtbar vom Boden abheben. 
Streben und flächige Elemente 
sollen keine wesentliche Volu-
menentwicklung aufweisen

Materialien für Tische und Stühle: 

• Holz, Metall, Aluminium, Edel-
stahl, Korb oder Rattan als be-
stimmendes Material der Ele-
mente

Farben für Tische und Stühle:   

• dezente zurückhaltende, ge-
deckte Farben  wie weiß, beige, 
braun, grau, schwarz, optima-
lerweise Naturfarben bzw. Ei-
genfarben des Materials

Hinsichtlich der Farbgebung und 
Materialauswahl sind Ausnahmen 
von diesen Vorgaben möglich, so-
fern sie sich an das stadträumliche 
bzw. gestalterische Umfeld (z. B. 
Fassade oder Corporate Identi-
tiy des Betriebes) anpassen und 
nachfollziehbar begründet werden 
können. 
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Umsetzungsbeispiele Stühle und Tische

Einheitliche, innerbetriebliche Möblierung mit einheitlicher
Formensprache. Markise mit Geschäftsname.

Zurückhaltende Sitzgarnitur mit geringer Volumenentwicklung 

Farblich abgestimmte Sitzgarnitur mit Designmöblierung
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Schirme und Markisen

Leitziele für Germering
Schirme und Markisen dienen als 
Wetterschutz sowohl für Einzelhan-
dels- als auch Dienstleistungsbe-
triebe und Außengastronomie. Das 
Stadtbild der Germeringer Innen-
stadt wird hierdurch raumprägend 
gestaltet. Durch die mit Schirmen 
und Markisen aufgewertete Be-
triebsgestaltung sollen die Gewer-
betreibenden das Stadtbild und die 
Aufenthaltsqualität des öffentlichen 
Raums positiv beeinflussen. 

Gesamtstädtische Vorgaben der 
Stadt Germering
• Ausladende Werbeanlagen, 

auch Markisen, die als Werbe-
anlagen dienen, müssen eine 
lichte Höhe von 2,5 m zu be-
geh- oder befahrbaren Flächen 
einhalten.

• Schirme sind standsicher auf-
zustellen.

Qualitative Orientierungs-  
leitlinien für Germering 
• Schirme und Markisen im Be-

reich von Außengastronomie 
sowie Einzelhandel und Dienst-
leistern sind auf die Fassade 
und die sonstige Gestaltung 
des Betriebes farblich und ge-
stalterisch abzustimmen.

• Um das Stadtbild nicht zu domi-
nieren sollen die Schirme und 

Markisen insgesamt zurück-
haltend und unifarben in hellen 
Farben gestaltet sein.

• Die Schirme und Markisen 
sollen bezüglich ihrer Größe 
proportional zum beschatteten 
Raum sein und diesen nicht do-
minieren.

• Die Markisen wirken dezent, 
wenn sie einzeln jeweils über 
der zu schützenden Gebäude-
öffnung in der entsprechenden 
Breite und entsprechend der 
Schaufenstergliederung unter-
teilt, angebracht werden.

• Die Überdachungen sollen, ggf. 
mit Ausnahme von Firmenna-
men, textlich unbedruckt sein.

Gestaltungskriterien für
Germering
Formen für Schirme und Markisen: 

• Schirme: rund oder eckig                                                                                                     
Markisen: rechteckig bzw.                                                                                                     
quadratisch

Materialien für Schirme: 

• Gestell aus Metall oder Holz                                                                                        
Schirmbespannung aus Textil-
gewebe

Materialien für Markisen: 

• Gestell aus Metall oder Kunst-
stoff. Markisenbespannung aus 
Textilgewebe

Farben für Schirme und Markisen:  

• weiß, beige, braun, grau

• dezente Farben ohne Signal-
wirkung, Abstimmung der Farb-
gebung mit der Fassade

• die Überdachungen sollen uni-
farben gestaltet sein

Hinsichtlich der Farbgebung und 
Materialauswahl sind Ausnahmen 
von diesen Vorgaben möglich, 
sofern sie sich an das stadträum-
liche bzw. gestalterische Umfeld 
(z.B. Orientierung an Fassade oder 
Corporate Identity des Betriebes) 
anpassen und nachvollziehbar be-
gründet werden können.
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Umsetzungsbeispiele Markisen und Sonnenschirme

Farbabstimmung Schirme mit Fassade und CD Zwischen Betrieben abgestimmte Markise

Größe Schirm proportional zum Raum Schirm in dezenter Farbwahl, Fassadenabstimmung
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Begrünung

Leitziele für Germering
Begrünungselemente wie z. B. 
Pflanztöpfe oder Pflanzbehälter 
tragen zu einer freundlichen und 
attraktiven Gestaltung des Stadt-
bildes in Germering bei. Sie lassen 
sich sowohl von Gastronomiebe-
trieben als auch von Einzelhandel 
und Dienstleistungsunternehmen 
gut einsetzen. Für eine anspre-
chende Wirkung sind qualitativ 
hochwertige und nach Möglichkeit 
einheitliche, geschmackvolle Be-
grünungselemente in Abstimmung 
mit dem Umfeld zu realisieren.

Qualitative Orientierungs-
leitlinien für Germering
• durch die Aufstellung von Be-

grünungselementen darf nicht 
der Eindruck eines privaten 
Raums im öffentlichen Raum 
erzeugt werden.

• Begrünungselemente sollen 
innerhalb des Betriebes einen 
einheitlichen Charakter aufwei-
sen, gleichartig gestaltet sein 
und einen hochwertigen Ein-
druck vermitteln.

• Begrünung soll inkl. Bepflan-
zung hinsichtlich ihrer Größe 
dem Raum angemessen sein 
und diesen nicht dominieren.

• es dürfen nur natürliche Pflan-

zen Verwendung finden, ande-
re Materialien machen einen 
zweitklassigen Eindruck.

Gestaltungskriterien für 
Germering

Formen für Begrünungselemente:  

• rund, rechteckig, quadratisch

Materialien für Begrünungselemen-
te:  

• Metall, Tonwaren, Holz oder 
vergleichbare Kunststoffe

Farben für Begrünungselemente:  

• weiß, beige, braun, grau, 
schwarz sowie Naturfarben 
bzw. Eigenfarben des Materials 
dezente Farben ohne Signal-
wirkung, zurückhaltende und 
gedeckte Farbtöne

Ausnahmen von diesen Vorgaben 
sind hinsichtlich der Farbgebung 
und Materialauswahl möglich, so-
fern sie sich an das stadträumli-
che bzw. gestalterische Umfeld (z. 
B. Orientierung an Fassade oder 
Corporate Identity des Betriebes) 
anpassen und nachvollziehbar be-
gründet sind.
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Umsetzungsbeispiele - Begrünung

Abgrenzende Begrünungselemente mit geradlinigen Formen

Eingangsbereich mit BlumenDezent eingesetzter Blumernschmuck
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Warenpräsentation

Leitziele für Germering
Die Warenpräsentation erfolgt in 
Germering  in Form von Warenaus-
lagen vor den Geschäften sowie in 
Form von Schaufenstergestaltung. 
Die Warenpräsentationen sind die 
„Visitenkarte“ der Geschäfte und 
tragen maßgeblich zur Attraktivität 
des Geschäftsauftritts bei. 

Hier kann häufig nach dem Motto 
„weniger ist mehr“ zu einer Attrak-
tivitätssteigerung des Germeringer 
Zentrums beigetragen werden. Die 
Warenauslagen im Sanierungs-
gebiet Germering sollen zur Ge-
samtattraktivität der Innenstadt 
beitragen und die Gestaltung des 
öffentlichen Raums positiv beein-
flussen.

Gesamtstädtische Vorgaben der 
Stadt Germering
• Die Glasflächen von Schau-

fenstern dürfen nur bis zu ei-
nem Drittel der gesamten Sicht-
fläche mit  Beschriftungen, 
Bemalungen, Beklebungen und 
dgl. versehen werden.

• Das Grundieren von Schau-
fenstern oder Teilen hiervon mit 
grellen Farben ist unzulässig.

• Werbemittel mit gleicher oder 
ähnlicher optischer Wirkung 
(auch Plakate, Spannbänder 
usw.) dürfen in einem  Abstand 
bis zu 0,50 m, gemessen vom 
Schaufensterglas, ebenfalls 

nur 1/3 der Fenstergröße ange-
bracht werden.

• Schaufenster dürfen nur mit ru-
higem Licht beleuchtet werden.

Qualitative Orientierungs-
leitlinien für Germering
• Um eine Qualität und Einheit-

lichkeit im Stadtbild zu errei-
chen, sollen die Vorgaben der 
Werbesatzung auch für private 
Flächen berücksichtigt werden.

• Die Schaufenster sollen in ei-
nem einheitlichen Stil, ohne 
Schaufensterbeklebungen in 
Signalfarben und nicht über-
frachtet gestaltet sein.

• Eine dezente Warenpräsenta-
tion nach der Faustregel „we-
niger ist mehr“ vermeidet Rei-
züberflutung und Überangebot 
und steigert die Aufenthaltsqua-
lität im Germeringer Zentrum.

• Pro Einzelhandelsbetrieb soll-
te hinsichtlich Form, Material, 
Größe und Farbe nur ein Typ 
bzw. nur eine Art Warenauslage 
verwendet werden.

• Die Warenauslagen sollen nicht 
mit großen grellen Preisschil-
dern in Signalfarben ausge-
zeichnet werden.

• Die Farben der Warenauslagen 
sollen dezent und zurückhal-
tend sein.

• Die Warenauslagen sollen - wie 
Schirme und Markisen – ohne 

Werbeaufdrucke gestaltet sein.

• Die Warenauslagen sollen nicht 
den Großteil der Schaufenster 
verdecken.

• Pro Einzelhandelsbetrieb soll 
maximal eine Warenauslage 
links und rechts des Eingangs 
vorhanden sein.

• Die Warenauslagen vor dem 
Geschäft dürfen den Fußgän-
gerverkehr nicht beeinträchti-
gen.

• Die Warenauslagen sollen nicht 
direkt auf den Boden gestellt 
werden.

• Die Warenauslagen dürfen 
nicht in Plastiksammelboxen, in 
Kartons, auf Wühltischen, auf 
Paletten, o.ä. präsentiert wer-
den.

Gestaltungskriterien für 
Germering

Materialien für Warenauslagen
bzw. Warenständer usw: 

• Holz, Metall, Aluminium, Edel-
stahl als überwiegendes Ma-
terial der Elemente Farben für 
Warenauslagen bzw. Waren-
ständer usw: 

• weiß, beige, braun, grau, 
schwarz

• dezente Farben ohne Sig-
nalwirkung, Eigenfarben des 
Materials
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Umsetzungsbeispiele - Warenpräsentation und Schaufenstergestaltung

• weiß, beige, braun, grau, schwarz
• dezente Farben ohne Signalwirkung, Eigenfar-

ben des Materials

Ausnahmen von diesen Vorgaben sind hinsichtlich 
Farbgebung und Material möglich, sofern sie sich an 
das stadträumliche bzw. gestalterische Umfeld (z. B. 
Orientierung an Fassade oder Corporate Identity des 
Betriebes) anpassen und nachvollziehbar begründet 
werden.

Attraktive, fantasievolle SchaufenstergestaltungStrukturiertes nicht überladenes Schaufenster 

Schaufenster mit Werbeevent
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Werbung

Leitziele für Germering
Um die Aufmerksamkeit der Kun-
dinnen und Kunden zu erlangen, 
wird von den Gewerbetreibenden 
in Germering Werbung in unter-
schiedlicher Art und Weise genutzt, 
wie beispielsweise Werbeschilder 
und Ausleger an den Fassaden, 
Kundenstopper, Speisekartenstän-
der u.v.m. Dabei ist besonders auf 
eine ansprechende Qualität der 
Werbeelemente zu achten, die auf 
die weitere Gestaltung der Betriebe 
abgestimmt sein soll, um das Stadt-
bild positiv zu ergänzen. 

Zu Werbeanlagen können u. a. 
gehören: auf Fassaden gemalte 
Schriftzüge, Beschriftungen, An-
schlagtafeln, Beschriftungen auf 
Schildern, Leuchtkästen und Licht-
werbungen, Schaukästen, Ausle-
ger, Tafeln etc.

Vorgaben der Stadt Germering 
für den innerstädtischen Bereich
• Werbemaßnahmen sind nur am 

Ort der Leistung erlaubt.

• Werbeanlagen haben sich in 
Farbgestaltung, Materialwahl, 
Proportion und in der Anord-
nung am Gebäude der gegebe-
nen Architektur unterzuordnen 
sowie dem Straßen- und Orts-
bild anzupassen.

• Werbeanlagen dürfen nur un-
terhalb der Unterkante von 
Fenstern des 1.OG, höchstens 

jedoch bis zu einer Höhe von 
5,00 m über Gelände, ange-
bracht werden.

• Logos dürfen eine maximale 
Ansichtsfläche von 1 qm haben.

• freistehende Werbeanlagen  
beschränken sich auf max. 3,00 
m Höhe und max. 1,00 m Brei-
te.

• Werbeanlagen dürfen nicht 
nach oben abstrahlen oder in-
termittierendes Licht besitzen.

• Nasenschilder dürfen max. 1 
qm Ansichtsfläche haben und 
die Ausladung darf nicht mehr 
als 1,30 m betragen.

• Schaufenster/Glastüren dür-
fen nur bis zu einem Drittel 
der gesamten Sichtfläche mit 
Beschriftungen,  Bemalungen, 
Beklebungen und dgl. versehen 
werden.

Qualitative Orientierungs-  
leitlinien für Germering
• Um eine gewisse Ordnung im 

Stadtbild zu erzielen, sollen die 
Vorgaben der Werbesatzung, 
insbesondere bezüglich des 
Verbotes der Kundenstopper, 
auch bei privaten Flächen an-
gewendet werden. 

• Die gesamten Werbeanlagen 
eines Betriebes sollen in Bezug 
auf Farbgebung und Gestaltung 
aufeinander abgestimmt sein.

• Die Werbeanlagen sollen sich 
in die architektonischen Fas-
sadengliederung einfügen, und 
grundsätzlich im Bereich direkt 
oberhalb der Erdgeschosszone 
angebracht werden.

• Die Schaufenster sollen nicht 
mit dauerhaften auffälligen Be-
klebungen in Signalfarben ver-
sehen werden.

• Jeder Betrieb soll mit maximal 
einem Schriftzug und einem 
Ausleger an der Fassade wer-
ben.

• Bei Schirmen und Markisen 
sollen keine Werbebeschriftun-
gen angebracht werden, und es 
dürfen keine mobilen Fahnen 
als Werbeelemente verwendet 
werden.

• Um eine ansprechende Qua-
lität zu gewährleisten, soll die 
Aufstellung von Speisekarten-
ständern, beispielsweise in 
Form von Schiefertafeln oder 
Holzaufsteller, nur innerhalb 
der Außengastronomieflächen 
stattfinden.

Ausnahmen von diesen Vorgaben 
sind möglich, sofern sie sich an das 
stadträumliche bzw. gestalterische 
Umfeld (z. B. Orientierung an Fas-
sade oder Corporate Identity des 
Betriebes) anpassen und nachvoll-
ziehbar begründet werden.



Seite  21  

Umsetzungsbeispiele Werbung

Hochwertige Gestaltung des SchriftzugsWerbeanlage oberhalb Ergeschosszone

Werbeanlage fügt sich in Frontgliederung einIndividuelle Werbetafel
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Beleuchtung

Leitziele für Germering

Für eine Steigerung der positiven 
Raumwahrnehmung und Betonung 
des Warenangebotes in den Abend-
stunden ist eine qualitätsvolle Be-
leuchtung unumgänglich. Dabei ist 
es wichtig, auf energiesparende 
Konzepte zu achten. Für die Ger-
meringer Gewerbetreibenden ist 
die umsatzstarke Vorweihnachts-
zeit wichtig. Eine gemeinsame 
und einheitliche Weihnachtsdeko-
ration / Weihnachtsbeleuchtung, 
beispielsweise als abgestimmte, 
stimmungsvolle und qualitative Sai-
songestaltung, trägt maßgeblich 
zur Profilbildung des Germeringer 
Zentrums sowie zur Steigerung der 
Einkaufsatmosphäre bei. Sie sollte 
an die  Weihnachts- / Winterbe-
leuchtung des Straßenraums ange-
passt sein. 

Eine qualitätsvolle Beleuchtung 
erhöht aber auch im Kontext von 
Fassaden-, Schaufenster- und Ein-
gangsbereichen die Aufmerksam-

keit der Kundschaft und wertet den 
städtischen Straßenraum auf.

Qualitative Orientierungs-  
leitlinien für Germering
• Um eine Qualität und Ordnung 

im Stadtbild zu erreichen, sol-
len die Vorgaben der Werbesat-
zung auch für private Flächen 
berücksichtigt werden.

• Die gemeinschaftliche Beleuch-
tung bzw. Dekoration soll eine 
stimmungsvolle Atmosphä-
re vermitteln, ohne dass das 
Stadtbild dadurch überfrachtet 
wird. Dabei sollen keine bunten 
Lichterketten, sondern warme 
Lichttöne verwendet werden.

• Auch für einzelbetriebliche Be-
leuchtung gilt: Leuchten mit 
warmem Lichtton verwenden, 
auf bunte Lichterketten und 
kleinteilige Beleuchtung soll 
verzichtet werden.

• Eine Steigerung der Einkaufsat-
mosphäre und der Profilbildung 
des Germeringer Zentrums soll 
durch ergänzende gemein-
schaftliche Aktionen, wie „Ad-
ventsfenster“ oder „Adventska-

lender“ (jeden Tag ein anderes 
Schaufenster) unterstützt wer-
den.  
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Umsetzungsbeispiele Beleuchtung

Warme, thematisch angepasste Lichttöne Abgestimmte Beleuchtung

Gezielte Produktbeleuchtung Stimmungsvolle Atmosphäre
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Leerstände

Leitziele für Germering
Das Stadtbild und die Aufenthalts-
qualität werden durch Leerstände, 
insbesondere wenn sie gehäuft 
auftreten, negativ wahrgenommen. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, 
neben einer Verbesserung der 
strukturellen Rahmenbedingungen 
und des bestehenden Leerstands-
managements, die stadträumliche 
Wirkung vorhandener Leerstände 
zu verringern. 

Qualitative Orientierungs-
leitlinien für Germering

• Zusätzlich zum strategisch 
ausgerichteten Leerstands- 
und Flächenmanagement 
sollte die negative Wirkung von 
Leerständen im Stadtraum mi-
nimiert werden, um die Aufent-
haltsqualität möglichst wenig 
zu beeinträchtigen.

• Die leerstehenden Laden-
flächen bzw. Schaufenster 
sollen durch eine attraktive 

Schaufenstergestaltung bzw. 
Warenpräsentation anderer 
Gewerbebetriebe bzw. Ein-
zelhandelsgeschäfte genutzt 
werden.

• Die Schaufenster der Leer-
stände sollen durch attraktive 
Fotoplakate, beispielsweise mit 
typischen Germeringer Moti-
ven, verschönert werden.

• Die Schaufenster der Leerstän-
de können für Informationen 
des Stadtmarketings sowie 
zu aktuellen Entwicklungen in 
Germering genutzt werden.

• Als Zwischennutzung kann 
auch Kunst im Leerstand, 
beispielsweise in Kooperation 
mit lokalen Künstlerinnen und 
Künstlern oder Schulen zur 
Verschönerung des Stadtbildes 
beitragen.
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Leerstand ansprechender Gestaltung

Nutzung von Schaufenstern durch Informationen

Umsetzungsbeispiele Leerstand
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6. Wir sind für Sie da - Ansprechpartner*innen

Fragen zur Förderung

Stadtmarketing Germering

Büro Löwenzahn 
Prof. Dr. Joachim Vossen 
Untere Bahnhofstraße 50a 
82110 Germering 
germering@isr-forschung.de

Öffnungszeiten 
Büro Löwenzahn 
Dienstags von 10-14 Uhr
Donnerstags von 12-16 Uhr 
oder
nach Vereinbarung

Stadt Germering

Büro für Allgemeine Wirtschafts-
anagelegenheiten
Petra Tech
Rathausplatz 1, Zi.  507
82110 Germering
T.: 089-89419-119
wirtschaftsfoerderung@germering.
bayern.de 

Fragen zur Werbesatzung 

Stadt Germering

Bauordnung
Astrid Ernst 
Rathausplatz 1, Zi. 405
82110 Germering
T.: 089-89419-402
astrid.ernst@germering.bayern.de

Fragen zur Sondernutzungsge-
nehmigung

Stadt Germering

Straßenverkehrsamt
Susanne Steer
Rathausplatz 1, Zi. 315
82110 Germering
T.: 089-89419-319
strassenverkehrsamt@germering.
bayern.de
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7. Anhang

Das Gestaltungskonzept bezieht 
sich auf die jeweils gültigen Satzun-
gen.

1. Werbesatzung

2. Sondernutzungssatzung

3. Sondernutzungs-
gebührensatzung
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Satzung der Stadt Germering über örtliche Bauvorschriften für Werbeanlagen (WerbS)

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 16.03.2010 erlässt die Große Kreisstadt Germering aufgrund Art. 81 Abs. 
1 Nrn. 1 und 2 sowie Abs. 3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 m. W. v. 01. Januar 2008 (BayRS 2132 - 1 - I), zuletzt geändert am 01. August 2009, folgende

S A T Z U N G

§  1 
Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für das gesamte Stadtgebiet Germering einschließlich aller nicht 
  bebaubaren Grundstücke und Außenbereichsflächen.

(2) Die Vorschriften dieser Satzung sind nicht anzuwenden, wenn und soweit einfache 
  oder qualifizierte Bebauungspläne oder sonstige Satzungen Regelungen über die 
  Zulässigkeit und Gestaltung von Werbeanlagen treffen.

(3)     Der Geltungsbereich wird in folgende Zonen aufgeteilt:

  (a) Zone I 
   innerstädtischer Bereich und Stadtteilzentren an der Wittelsbacher Straße 
   (WEZ) und an der Theodor-Heuss-Straße  – vgl. Lageplan  

  (b)  Zone II
   alle übrigen im Zusammenhang bebauten Ortsteile einschließlich 
   Bebauungsplangebiete – vgl. Lageplan 

  (c) Zone III
   Gewerbegebiete – vgl. Lageplan

§  2 
Begriffsbestimmungen

(1)       Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der 
           gewerblichen oder beruflichen Ankündigung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen 
           und vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbeson-dere Schilder, 
           Ständer, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen, Automaten, die für Zettel- 
           und Bogenanschläge oder sonstige Werbezwecke bestimm-ten Säulen, Tafeln oder Flächen,
           Fahnen sowie Schaufenster. 

           Ausgenommen sind Anlagen, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur vorübergehend für 
           höchstens 2 Monate innerhalb bebauter Ortsteile angebracht werden. § 4 WerbS bleibt unberührt. 

(2) Keine Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung sind insbesondere Anlagen der Parteien-
  werbung, amtliche Anschlagtafeln und Hinweise auf öffentliche Einrichtungen sowie 
  Gottesdienstanzeiger von Kirchen und Religionsgemeinschaften.
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(3) Öffentliche Verkehrsflächen im Sinne dieser Satzung sind alle nach dem 
  Bayer. Straßen- und Wegegesetz und dem Bundesfernstraßengesetz dem 
  öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit allen Bestandteilen 
  sowie Verkehrsflächen, für die aufgrund von Dienstbarkeiten der Öffentlichkeit ein Be-
  nutzungsrecht eingeräumt ist.

(4) Bauliche Anlagen im Sinne dieser Satzung sind bauliche Anlagen im Sinne des Art. 2 
  Abs. 1 BayBO.

(5) Gebäude im Sinne dieser Satzung sind Gebäude im Sinne des Art. 2 Abs. 2 BayBO.

(6)  Logos im Sinne dieser Satzung sind Embleme, Sinnbilder oder symbolhafte Werbezei-
  chen.

§ 3 
Allgemeine Anforderungen

(1)      Werbeanlagen haben sich entsprechend Art. 8 BayBO in Farbgestaltung, Materialwahl, 
           Proportion und in der Anordnung am Gebäude der gegebenen Architektur unterzuordnen
           sowie dem Straßen-, Orts- und Landschaftsbild anzupassen. 
           Die störende Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig. 

(2)       Leuchtröhren oder sonstige Leuchtkörper als Bestandteil von Werbeanlagen sind so zu 
           gestalten und abzuschirmen, dass keine grelle oder blendende Lichtwirkung erzielt wird.
           Leuchtwerbeanlagen sind so zu konstruieren, dass keine Lichtabstrahlung nach oben 
           erfolgt.

(3)       Werbeanlagen dürfen nur unterhalb der Unterkante von Fenstern des 1. OG, höchstens
           jedoch bis zu einer Höhe von 5,00 m über Gelände, angebracht werden – ausgenommen
           in der Zone III. 

(4)       Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 

(5)       Am Gebäude angebrachte Werbeanlagen dürfen folgende Größenvorgaben nicht überschreiten:

           Zone I   max. Höhe 0,50 m  
           Zone II   max. Höhe 0,45 m  
           Zone III max. Höhe 0,75 m  

          Zusätzlich sind in allen Zonen Logos mit einer Größe von max. 1 qm je Ansichtsfläche 
          zulässig.

(6)      In der Zone III ist pro Grundstück 1 freistehende Werbeanlage im privaten Vorgartenbereich
           in Gestalt von z. B. Tafeln, Pylonen, Uhrenkandelabern zulässig, wenn eine Gesamthöhe
           von max. 5,00 m und eine Breite von max. 1,50 m nicht überschritten werden.

           In der Zone I beschränkt sich die Gesamthöhe auf max. 3,00 m und die Breite auf 
           max. 1,00 m.

(7)      Großflächenwerbung (z. B. Tafeln, auch für wechselnden Anschlag, Litfaßsäulen) ab 4 qm 
          Gesamtansichtsfläche sind nur in Zone III und nur bis zu einer Gesamtansichts-fläche von
          12 qm zulässig.
           Beleuchtete Großflächenwerbeanlagen sind nicht zulässig.

           Die Aneinanderreihung mehrerer Großflächenwerbeanlagen mit insgesamt mehr als 
           12 qm Ansichtsfläche ist grundsätzlich nicht zulässig.
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 Im Bereich von öffentlichen und privaten, der Öffentlichkeit zugänglichen Grünanlagen 
  und mit Wirkung in die freie Natur sind Großflächenwerbeanlagen nicht zulässig. 
  
  Die Möglichkeit der Stadt, auf öffentlichem Verkehrsgrund Informations-, Hinweis- und 
  Werbeanlagen vertraglich zuzulassen, bleibt unberührt.

(9)  Bautafeln bzw. Verkaufsangebote für Neubebauungen sind bis zu einer Höhe von max. 
  5,00 m sowie mit einer Gesamtansichtsfläche von max. 20 qm genehmigungsfrei zu-
  lässig. 

(10)  Planen ab 1 qm als flexibler Werbeträger an Baugerüsten sind genehmigungspflichtig.

(11)  Werbeanlagen an Baudenkmälern bedürfen einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis.

§  4
Nicht zulässige Werbeanlagen

(1)  Im gesamten Stadtgebiet sind folgende Werbeanlagen nicht zulässig:
  
   1.  An Freileitungsmasten, sonstigen Licht- und Strommasten, Straßenbeleuchtungsan-
        lagen, Ampelanlagen, Verkehrszeichen, Fernsprechzellen und ähnlichen öffentli-
        chen Einrichtungen,

   2.  an Schornsteinen, Hauskaminen u. ä. hochragenden Bauteilen, insbesondere in 
        Form von senkrecht oder schräg untereinander angeordneten Buchstabenfolgen,

   3.  an Brücken, Stegen, Außentreppen, Stützmauern und Geländern, Über- und Unter-
        führungen, Friedhofsmauern oder - einfriedungen,

    4.  auf und über Dächern, Beleuchtung der Dächer (Konturbalken o. ä.) und über den    
                   Dachtraufen

   5.  an Bäumen, Sträuchern sowie an und in öffentlichen und privaten, aber der Öffent-
        lichkeit zugänglichen Grünanlagen,

   6.  freistehende Werbeanlagen in der Zone II,

  7.  Hinweisanlagen, d. h. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kenn-
        zeichnen, auf Privatgrundstücken an Ortsdurchfahrten. 

   8.   verunstaltende Werbeanlagen

   Dies gilt auch für Werbeanlagen nach § 2 Abs. 1 Satz 2, d.h. Anlagen, die für 
   ihren erkennbaren Zweck nur vorübergehend für höchstens 2 Monate angebracht wer-
   den.

(2) Wird ein Gewerbe aufgegeben, sind innerhalb von 2 Monaten nach Beendigung alle 
  dazu gehörigen Werbeanlagen zu beseitigen.

(3)    Nicht zulässig sind folgende Gestaltungen von Werbeanlagen:

            1.  mit intermittierendem Licht (Blinklicht, Umlauflicht, Farbwechsel, Intervall-Licht usw.) 
        außerhalb von Schaufenstern,

  2.  nach oben abstrahlende Lichtanlagen,

  3.  großflächige Beschriftungen von Hauswänden.
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 (4) Nicht zulässig ist die ortsfeste Aufstellung von Strandfahnen (Beach-Flag) und 
  dauerhaft aufgestellte Werbeanlagen mit Gebläse (sogenannten SkyDancer) in 
  allen Zonen.

§  5 
Ausladende Werbeanlagen

(1) Winkelig zur Gebäudefront angebrachte, ausladende Werbeanlagen (Nasenschilder, 
  Transparente und dergleichen) sind bis zu einer Gesamtansichtsfläche von max. 1 qm 
  zulässig.  Die Ausladung darf nicht mehr als 1,30 m betragen. Dies gilt nicht für Marki-
  sen, die als Werbeanlagen dienen.

(2) Ausladende Werbeanlagen, auch Markisen, die als Werbeanlagen dienen, müssen 
  eine lichte Höhe von 2,5 m zu begeh- oder befahrbaren Flächen einhalten.

§  6 
Schaufensterwerbung

(1) Die Glasflächen von Schaufenstern dürfen nur bis zu einem Drittel der gesamten Sicht-
  fläche mit Beschriftungen, Bemalungen, Beklebungen und dgl. versehen werden.
 Das Grundieren von Schaufenstern oder Teilen hiervon mit grellen Farben ist unzuläs-
  sig.

 Werbemittel mit gleicher oder ähnlicher optischer Wirkung (auch Plakate, Spannbänder 
  usw.) dürfen in einem Abstand bis zu 0,50 m, gemessen vom Schaufensterglas, eben-
  falls nur bis zu 1/3 der Fenstergröße angebracht werden.

(2) Schaufenster dürfen nur mit ruhigem Licht beleuchtet werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Glastüren und andere Fenster entsprechend.

§ 7 
Werbeanlagen an Tankstellen

(1) An Tankstellen dürfen max. 2 Preisauszeichnungsanlagen pro Straßenfront angebracht 
  werden. Die Höhe der Preisauszeichnungsanlagen darf 5,0 m nicht überschreiten. Die 
  Breite darf max. 1,50 m betragen.

(2) Zusätzlich sind Hinweisschilder (Aktivitätentransparent) auf verschiedene Serviceleis-
  tungen (z. B. Shop, Autowäsche o. ä.) zulässig. 
  Die Größe darf max. 2,0 m Höhe und eine Breite von 1,0 m betragen. 

(3) Sonstige Werbeanlagen sind mit einer max. Höhe von 0,50 m zulässig. 

§ 8 
Werbefahnen

(1) Werbefahnen sind zulässig in den Zonen I und III sowie an Tankstellen.

(2) Die Höhe der Fahnenmasten darf max. 7,0 m betragen. 

(3) Die Seilverspannungen sind so auszugestalten, dass Lärmbelästigungen nicht auftreten.
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§ 9 
Werbeanlagen im Außenbereich

(1) Im Außenbereich sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig.

(2) Die Höhe der Werbeanlagen darf nicht mehr als höchstens 0,40 m betragen.
 
(3) Fahnen zu Werbezwecken sind im Außenbereich unzulässig.

(4) In Natur- und Landschaftsschutzgebieten sind Werbeanlagen jeder Art unzulässig.

§ 10 
Abweichungen

Von den Bestimmungen dieser Satzung kann die Bauaufsichtsbehörde nach Maßgabe des Art. 63 BayBO Ab-
weichungen gewähren.

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen die §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 dieser Satzung zuwiderhandelt. 

§ 12 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Germering, 26. März 2010

     

_______________________
Andreas Haas
Oberbürgermeister   
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2. Sondernutzungssatung
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3. Sondernutzungsgebührensatzung
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